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Freiwilligkeit oder Pflicht ?

VAMV fordert verbindliche und auskömmliche Finanzierung durch

das Land Niedersachsen

VAMV, das steht für Selbsthilfe, Be-

ratung, Vernetzung und lnteressen-

vertretung von alleinerziehenden

Müttern und Vätern. Als einziger

unabhängiger gemeinnütziger Ver-

ein macht die paritätische Mitgliedsor-

ganisation Verband alleinerziehender

Mütter und Väter Landesverband

Niedersachsen eV. (VAMV) auf die

Problemlagen der rund 250.000

Einelternfamilien im Bundesland auf-

merksam. Er formuliert Gesetzesän-

derungen, setzt Hilfen für Familien

um und hält verschiedene Beratungs-

möglichkeiten vor. Hintergrund ist

die massive Armutsgefährdung von

Müttern und Kindern und eine Palet-

te von Benachteiligungen von Frau-

en am Arbeitsmarkt. Dazu kommen

Schieflagen im Unterhaltsrecht. Auch

schleichende Diskriminierungspro-

zesse im Bildungswesen und auf Am-

tern konnten bisher nicht völlig über-

wunden

Sowohl das Grundgesetz (GG) als

auch das Kinder- und Jugendhilfege-

setz (KJHG) setzen den Rahmen für

unser Zusammenleben und die Auf-

gaben unserer staatlichen Organe.

lm Rahmen der Subsidiarität soll der

Staat den relevanten gesellschaftli-

chen Akteuren Aufgaben übertragen

und deren Finanzierung verbindlich

sichern.

Seit 1993 erkennt das Land Nieder-

sachsen die Arbeit des Verbands al-

leinerziehender Mütter und Väter

durch eine institutionelle Förderung

an - allerdings bis heute als sogenann-

te freiwillige Leistung, unter ständi-

gem Finanzierungsvorbehalt und

ohne Absicherung des finanziellen

Rahmens. Das Geld reicht nur für
einen eingeschränkten personellen

Rahmen. Das Büro, vom Schreibtisch-

stuhl bis zum Buchhaltungsprogramm,

konnte nur durch Lotto-Toto-Mittel

und Spenden einigermaßen zeitge-

mäß ausgestattet werden. Projekte,

die Schulung von Ehrenamtlichen

oder Fachveröffentlich ungen werden

mithilfe von Drittmitteln aus ganzver-

schiedenen Quellen verwirklicht.

2019 f ällt die erst 2015 politisch müh-

sam erkämpfte Erhöhung durch das

Land Niedersachsen wieder weg. So

wirkt sich die Verschlechterung aus:

. Eingeschränkte Erreichbarkeit für
telefonische und schriftliche Hilfe-

stellungen sowie Gruppenvermitt-

lung in der Region

. Wegfall der gesamten Büroorga-

nisation, da die Mitarbeiterin nicht

mehr finanziert werden kann
. Eingeschränkte verbandsübergrei-

fende lnformations- und Veranstal-

tungsweitergabe über Facebook

und die Website
. Fachbroschüren für Alleinerziehen-

de in Niedersachsen können weder

erarbeitet noch gedruckt werden
. Einstellung der Vernetzungsarbeit

für Alleinerziehende sowie für die

Fach- und Beratungseinrichtungen
. Wegfall der Fortbildung für Ehren-

amtliche, da der Eigenanteil bei der

Förderung durch die" Glücksspirale

nicht aufgebracht werden kann
o Weitgehende Einstellung der Gre-

mienarbeit der Ehrenamtlichen im

Landesfrauenrat, der Landesar-

mutskonferenz und der Arbeitsge-

meinschaft der Familienverbände,

da der VAMV die Fahrtkosten vom

VAMV nicht übernommen kann
. Keine eigenen Familienfreizeiten

mit Bildungsangebot, da es für die

Organisation keine Personalkapa-

zitäten gibt
. Wegfall der Vermittlung von Fami-

lienerholungsgeld für Familien mit

geringem Einkommen, nachdem in

diesem Jahr die gesamte lnfrastruk-

tur dafür aufgebaut wurde
. lnnovative Projekte, wie die Durch-

führung von internationalen Begeg-

nungsfreizeiten für zugewanderte

Alleinerziehende, scheite rn an Zeit

und Geld. Die Mittelakquise muss

eingestellt werden.
. Wegfall der fachlichen lnteressen-

-vertretung in Landesgremien, wie

dem Netzwerk für Alleinerziehende

Der VAMV wird rein ehrenamtlich

gesteuert. Besonders für den Per-

sonalbereich tragen die Vorstands-

mitglieder eine hohe persönliche

Verantwortung. Eine verbindliche,

auskömmliche finanzielle Festlegung

mit einer mittelfristigen Fortschrei-

bung im Haushaltsplan des Landes

Niedersachsen ist daher zwingend

erforderlich.

Mitniko Plocke (Dipl. Soz.Pöd.)

Londesgeschä ftsf ü h r e ri n

VAMV Niedersochen
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§
Grundgesetz

Art. 1 (1) Die Würde des Menschen .

schützen ist verplichtung alrer ,ffi,]'nl[:f:ii" sie zu achten und zu

Art.3 (2) Männ
tatsächriche rr;:.1:: 1T:"' 

sind gleichberechtigt. Der Staat fordert die
u n d wi rkt,,, o,lTlllilffi ;l,"."'fffl ::I:ääkiTf; u n d M än nern

ä:::iil#e Mu*er hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge der
(5) Den unehelichen Kindern sind duBedingungen ru. ir..,r" leibliche ,na ,uutftl 

die Gesetzgebung die gleichen
in der Geserschaft zu schaffen il;; ä:;j:"T::,JiunJ ih,^ui,"r,ng

Kinder- und Jugendhitfegesetz

§ 16 (1) Müttern, Vätern, anderen Erziel
schen soilen,",r,rr"" r, n". ;i::,j::l:h 

ungsberechtigten und ju ngen Men_

i: I" ffi i,:,#:1 "T.,l"J:I : : fl ffi : ; *.:l*l H I#
wahrnehme,o.";J;.r;,o"";,;l;,::"JT;,r-i"r,ung",,u,;;ortunsbesser
nen in der Famitie gewaltfreigetcist werdlgneäT;:r:'' 

wie Konfliktsituatio-

(2) Leistungen zur Förderung der Erziehur
1 . AngeboÄ der Fam i r ie n bir 

ju 
ng, ; ; ;;ilä:;;:il1:,il[,1,,,f ffi:auf Erfahrungen von Familien ,"' ,"*.r.i

l: :äl :ä * *lmm,,, ffi #l l[: : ::: T:l :i:tJ;H:x :
;ffi 

"T:,: :." ) Ä:^','s 
c rr arts rr,ä b ;;;ilffi 

"l;:'[::"' 
u n d i n Fo rm e n

wickrung junger r"":ä::: 
in allgemein"n F"gu'i der Erziehung und Ent-

3. Angebote der Familienfreizeit und der Fa

::,,11;::::;T;,,ä*,"*o;,;';,,"ä,iT:1:Hi;,ll';.ll?.i".il jl
(3) Müttern und Väte
so r ren Berat, ;; ;;?l;:1; ;;:::;, 

r.,,"n und werdenden Vätern
e r te r r i c h e r E rz i e h u n gs- u n d B ez i e iu rr;. ;:::ffi^;j;J;1"r;1T:;.r'
(4) Das Nähere über rnhart und umfang derAufgaben regert das Landesrecht.
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